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 Konzernabschluss 193Gewinn- und Verlustrechnung

des Volkswagen Konzerns vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 

    

    

Mio. € Anhang 2018 2017¹
    

Umsatzerlöse 1 235.849 229.550

Kosten der Umsatzerlöse 2 – 189.500 – 186.001

Bruttoergebnis  46.350 43.549

Vertriebskosten 3 – 20.510 – 20.859

Verwaltungskosten 4 – 8.819 – 8.126

Sonstige betriebliche Erträge 5 11.631 11.514

Sonstige betriebliche Aufwendungen 6 – 14.731 – 12.259

Operatives Ergebnis  13.920 13.818

Ergebnis aus At Equity bewerteten Anteilen 7 3.369 3.482

Zinserträge 8 967 951

Zinsaufwendungen 8 – 1.547 – 2.317

Übriges Finanzergebnis 9 – 1.066 – 2.262

Finanzergebnis 1.723 – 146

Ergebnis vor Steuern 15.643 13.673

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10 – 3.489 – 2.210

tatsächlich  – 3.533 – 3.205

latent  43 995

Ergebnis nach Steuern  12.153 11.463

davon entfallen auf  

Minderheiten  17 10

Hybridkapitalgeber der Volkswagen AG  309 274

Aktionäre der Volkswagen AG  11.827 11.179

     

Unverwässertes Ergebnis je Stammaktie in € 11 23,57 22,28

Verwässertes Ergebnis je Stammaktie in € 11 23,57 22,28

Unverwässertes Ergebnis je Vorzugsaktie in € 11 23,63 22,34

Verwässertes Ergebnis je Vorzugsaktie in € 11 23,63 22,34

1 Das Vorjahr wurde angepasst (siehe Erläuterungen zu IFRS 9 und IFRS 15). 

Gewinn- und Verlustrechnung 
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Entwicklung des Gesamtergebnisses vom 1. Januar zum 31. Dezember 20171 

     

     

Mio. €  Gesamt

Anteile der
Aktionäre

der VW AG

Anteile der 
Hybridkapital- 

geber der 
VW AG Minderheiten

       
 

Ergebnis nach Steuern 11.463 11.179 274 10
Im Eigenkapital erfasste Neubewertungen aus Pensionsplänen      
Im Eigenkapital erfasste Neubewertungen aus Pensionsplänen vor Steuern 785 784 – 1
Latente Steuern auf im Eigenkapital erfasste Neubewertungen aus Pensionsplänen – 198 – 198 –  0

Im Eigenkapital erfasste Neubewertungen aus Pensionsplänen nach Steuern 588 586 – 1
Nicht reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus der Fair Value 
Bewertung von Sonstigen Beteiligungen und Wertpapieren (Eigenkapitalinstrumente) nach Steuern 106 106 – –
Nicht reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen 
aus At Equity bewerteten Anteilen nach Steuern 96 96 – –
Nicht reklassifizierbare Gewinne/Verluste 789 788 – 1

Währungsumrechnungsdifferenzen  

Im Eigenkapital erfasste Gewinne/Verluste aus der Währungsumrechnung – 2.095 – 2.094 – – 1
In die Gewinn- und Verlustrechnung übernommen – 4 – 4 – –
Währungsumrechnungsdifferenzen vor Steuern – 2.099 – 2.098 – – 1
Latente Steuern auf Währungsumrechnungsdifferenzen – 8 – 8 – –

Währungsumrechnungsdifferenzen nach Steuern – 2.107 – 2.106 – – 1
Sicherungsgeschäfte  
Im Eigenkapital erfasste Fair Value Änderungen (OCI I) 6.216 6.216 – 0
In die Gewinn- und Verlustrechnung übernommen (OCI I) – 558 – 558 – 0
Cash-flow-Hedges (OCI I) vor Steuern 5.659 5.658 – 0
Latente Steuern auf Cash-flow-Hedges (OCI I)  – 1.621 – 1.621 –  0

Cash-flow-Hedges (OCI I) nach Steuern 4.038 4.038 – 0
Im Eigenkapital erfasste Fair Value Änderungen (OCI II) 171 171 – –
In die Gewinn- und Verlustrechnung übernommen (OCI II) – – – –
Cash-flow-Hedges (OCI II) vor Steuern 171 171 – –
Latente Steuern auf Cash-flow-Hedges (OCI II)  – 51 – 51 – –

Cash-flow-Hedges (OCI II) nach Steuern 120 120 – –
Reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus der Fair Value 
Bewertung von Wertpapieren und Forderungen (Fremdkapitalinstrumente)  
Im Eigenkapital erfasste Fair Value Änderungen  – 19 – 19 – –
In die Gewinn- und Verlustrechnung übernommen – 1 – 1 – –
Reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus der Fair Value 
Bewertung von Wertpapieren und Forderungen (Fremdkapitalinstrumente) vor Steuern – 20 – 20 – –
Latente Steuern auf reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus der 
Fair Value Bewertung von Wertpapieren und Forderungen (Fremdkapitalinstrumente) 7 7 – –

Reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus der Fair Value Bewertung 
von Wertpapieren und Forderungen (Fremdkapitalinstrumente) nach Steuern – 13 – 13 – –
Reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus 
At Equity bewerteten Anteilen nach Steuern – 346 – 346 – –
Reklassifizierbare Gewinne/Verluste 1.691 1.691 – – 1

Sonstiges Ergebnis vor Steuern 4.351 4.350 – 1
Latente Steuern auf das Sonstige Ergebnis – 1.871 – 1.871 –  0

Sonstiges Ergebnis nach Steuern 2.480 2.479 – 1
Gesamtergebnis 13.943 13.658 274 11 

1 Das Vorjahr wurde angepasst (siehe Erläuterungen zu IFRS 9 und IFRS 15). 

 

Gesamtergebnisrechnung 



 Konzernabschluss 195Gesamtergebnisrechnung

Entwicklung des Gesamtergebnisses vom 1. Januar zum 31. Dezember 2018 

     

     

Mio. €  Gesamt

 
Anteile der 

Aktionäre 
der VW AG 

Anteile der
Hybridkapital-

geber der
VW AG Minderheiten 

        
   

Ergebnis nach Steuern 12.153 11.827 309 17 
Im Eigenkapital erfasste Neubewertungen aus Pensionsplänen       
Im Eigenkapital erfasste Neubewertungen aus Pensionsplänen vor Steuern 144 145 – – 1 
Latente Steuern auf im Eigenkapital erfasste Neubewertungen aus Pensionsplänen – 88 – 88 –  0 

Im Eigenkapital erfasste Neubewertungen aus Pensionsplänen nach Steuern 56 57 – – 1 
Nicht reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus der Fair Value 
Bewertung von Sonstigen Beteiligungen und Wertpapieren (Eigenkapitalinstrumente) nach Steuern 19 19 – – 
Nicht reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen 
aus At Equity bewerteten Anteilen nach Steuern 34 34 – – 
Nicht reklassifizierbare Gewinne/Verluste 110 110 – – 1 

Währungsumrechnungsdifferenzen   
Im Eigenkapital erfasste Gewinne/Verluste aus der Währungsumrechnung – 406 – 406 – 1 
In die Gewinn- und Verlustrechnung übernommen 61 61 –  0 
Währungsumrechnungsdifferenzen vor Steuern – 345 – 345 – 1 
Latente Steuern auf Währungsumrechnungsdifferenzen – 8 – 8 – – 

Währungsumrechnungsdifferenzen nach Steuern – 353 – 353 – 1 
Sicherungsgeschäfte   
Im Eigenkapital erfasste Fair Value Änderungen (OCI I) – 568 – 568 –  0 
In die Gewinn- und Verlustrechnung übernommen (OCI I) – 1.939 – 1.939 –  0 
Cash-flow-Hedges (OCI I) vor Steuern – 2.506 – 2.506 –  0 
Latente Steuern auf Cash-flow-Hedges (OCI I)  715 715 – 0 

Cash-flow-Hedges (OCI I) nach Steuern – 1.792 – 1.791 –  0 
Im Eigenkapital erfasste Fair Value Änderungen (OCI II) – 1.360 – 1.360 – – 
In die Gewinn- und Verlustrechnung übernommen (OCI II) 377 377 – – 
Cash-flow-Hedges (OCI II) vor Steuern – 983 – 983 – – 
Latente Steuern auf Cash-flow-Hedges (OCI II)  291 291 – – 

Cash-flow-Hedges (OCI II) nach Steuern – 692 – 692 – – 
Reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus der Fair Value 
Bewertung von Wertpapieren und Forderungen (Fremdkapitalinstrumente)    
Im Eigenkapital erfasste Fair Value Änderungen  – 5 – 5 – – 
In die Gewinn- und Verlustrechnung übernommen 1 1 – – 
Reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus der Fair Value 
Bewertung von Wertpapieren und Forderungen (Fremdkapitalinstrumente) vor Steuern – 4 – 4 – – 
Latente Steuern auf reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus der 
Fair Value Bewertung von Wertpapieren und Forderungen (Fremdkapitalinstrumente) 1 1 – 0 

Reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus der Fair Value Bewertung 
von Wertpapieren und Forderungen (Fremdkapitalinstrumente) nach Steuern – 3 – 3 – 0 
Reklassifizierbare im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus 
At Equity bewerteten Anteilen nach Steuern 28 28 – – 
Reklassifizierbare Gewinne/Verluste – 2.811 – 2.812 – 0 

Sonstiges Ergebnis vor Steuern – 3.612 – 3.612 –  0 
Latente Steuern auf das Sonstige Ergebnis 911 911 – 0 

Sonstiges Ergebnis nach Steuern – 2.701 – 2.701 –  0 
Gesamtergebnis 9.452 9.126 309 17    
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des Volkswagen Konzerns zum 31. Dezember 2018 

    

    

Mio. € Anhang 31.12.2018 31.12.2017
    

Aktiva    

Langfristige Vermögenswerte    

Immaterielle Vermögenswerte 12 64.613 63.419

Sachanlagen 13 57.630 55.243

Vermietete Vermögenswerte 14 43.545 39.254

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 14 496 468

At Equity bewertete Anteile 15 8.434 8.205

Sonstige Beteiligungen 15 1.474 1.318

Forderungen aus Finanzdienstleistungen 16 78.692 73.249

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 17 6.521 8.455

Sonstige Forderungen 18 2.608 2.252

Ertragsteuerforderungen 19 476 407

Latente Ertragsteueransprüche 19 10.131 9.810

   274.620 262.081

Kurzfristige Vermögenswerte    

Vorräte 20 45.745 40.415

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21 17.888 13.357

Forderungen aus Finanzdienstleistungen 16 54.216 53.145

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 17 11.586 11.998

Sonstige Forderungen 18 6.203 5.346

Ertragsteuerforderungen 19 1.879 1.339

Wertpapiere 22 17.080 15.939

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Termingeldanlagen 23 28.938 18.457

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte – 115

   183.536 160.112

Bilanzsumme  458.156 422.193

  

Bilanz  
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Mio. € Anhang 31.12.2018 31.12.2017
    

Passiva    

Eigenkapital 24   

Gezeichnetes Kapital  1.283 1.283

Kapitalrücklage  14.551 14.551

Gewinnrücklagen¹  91.105 81.248

Übrige Rücklagen¹  – 2.417 678

Eigenkapital der Hybridkapitalgeber der Volkswagen AG  12.596 11.088

Eigenkapital der Anteilseigner der Volkswagen AG  117.117 108.849

Anteile von Minderheiten am Eigenkapital  225 229

   117.342 109.077

Langfristige Schulden    

Finanzschulden 25 101.126 81.628

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 26 3.219 2.665

Sonstige Verbindlichkeiten 27 6.448 6.199

Latente Ertragsteuerverpflichtungen 28 5.030 5.636

Rückstellungen für Pensionen 29 33.097 32.730

Ertragsteuerrückstellungen 28 3.047 3.030

Sonstige Rückstellungen 30 20.879 20.839

   172.846 152.726

Kurzfristige Schulden    

Minderheitsgesellschaftern gewährte Andienungs-/Ausgleichsrechte 31 1.853 3.795

Finanzschulden 25 89.757 81.844

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  32 23.607 23.046

Ertragsteuerverbindlichkeiten 28 456 430

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 26 9.416 8.570

Sonstige Verbindlichkeiten 27 17.593 15.961

Ertragsteuerrückstellungen 28 1.412 1.397

Sonstige Rückstellungen 30 23.874 25.347

   167.968 160.389

Bilanzsumme  458.156 422.193

1 Das Vorjahr wurde angepasst (siehe Erläuterungen zu IFRS 9 und IFRS 15). 
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des Volkswagen Konzerns vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 

      

      
        Ü B R I G E  R ÜC K LA G E N  

          

Mio. € 
Gezeichnetes

Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen
Währungs-

umrechnung
      

Stand vor Anpassung am 01.01.2017 1.283 14.551 70.446 – 1.117

Änderung der Bilanzierung aufgrund von IFRS 9 – – 57 –

Stand am 01.01.2017 1.283 14.551 70.503 – 1.117

Ergebnis nach Steuern – – 11.179 –

Sonstiges Ergebnis nach Steuern – – 586 – 2.106

Gesamtergebnis – – 11.765 – 2.106

Abgang von Eigenkapitalinstrumenten – – – –

Kapitalerhöhungen¹ – – – –

Dividendenausschüttungen – – – 1.015 –

Kapitaltransaktionen mit Änderung der Beteiligungsquote – – – –

Übrige Veränderungen – – – 4 –

Stand am 31.12.2017 1.283 14.551 81.248 – 3.223

  

Stand vor Anpassung am 01.01.2018 1.283 14.551 81.367 – 3.223

Änderung der Bilanzierung aufgrund von IFRS 9 und 15 – – – 282 –

Stand am 01.01.2018 1.283 14.551 81.085 – 3.223

Ergebnis nach Steuern – – 11.827 –

Sonstiges Ergebnis nach Steuern – – 57 – 353

Gesamtergebnis – – 11.884 – 353

Abgang von Eigenkapitalinstrumenten – – 113 –

Kapitalerhöhungen/-herabsetzungen² – – – –

Dividendenausschüttungen – – – 1.967 –

Kapitaltransaktionen mit Änderung der Beteiligungsquote – – – 10 –

Übrige Veränderungen – – 0 –

Stand am 31.12.2018 1.283 14.551 91.105 – 3.576

1 Die Volkswagen AG verzeichnete aus dem im Juni 2017 begebenen Hybridkapital einen Zugang von liquiden Mitteln in Höhe von 3.500 Mio. €, reduziert um ein Disagio in Höhe von 4 Mio. € und 
abzüglich Kapitalbeschaffungskosten in Höhe von 23 Mio. €. Hinzu kamen zahlungsunwirksame Effekte aus der Abgrenzung von Steuern in Höhe von 8 Mio. €. Das Hybridkapital ist als gewährtes 
Eigenkapital zu klassifizieren. 

2 Die Volkswagen AG verzeichnete aus dem im Juni 2018 begebenen Hybridkapital einen Zugang von liquiden Mitteln in Höhe von 2.750 Mio. € abzüglich Kapitalbeschaffungskosten in Höhe von 
19 Mio. €. Hinzu kamen zahlungsunwirksame Effekte aus der Abgrenzung von Steuern in Höhe von 6 Mio. €. Das Hybridkapital ist als gewährtes Eigenkapital zu klassifizieren. Durch die Kündigung 
der ersten Tranche des im September 2013 begebenen Hybridkapitals ergab sich im September 2018 ein Abgang von liquiden Mitteln in Höhe von 1.250 Mio. €. Hierbei waren im Eigenkapital 
weitere Effekte in Höhe von 14 Mio. € zu berücksichtigen. 

Das Eigenkapital wird in der Anhangangabe zum Eigenkapital erläutert. 
 
 

Eigenkapitalentwicklung  
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  S I C H E R U N G SG E S C H Ä F T E              

  

Cash-flow-
Hedges

(OCI I)

Abgegrenzte
Kosten der

Sicherungs-
beziehung

(OCI II)

Eigenkapital- und
Fremdkapital-

instrumente

 
At Equity 

bewertete 
Anteile 

Anteile der
Hybridkapital-

geber der
Volkswagen AG

Anteile 
der Anteils- 

eigner der 
Volkswagen AG 

Anteile von
Minderheiten

 
 

Summe 
Eigenkapital 

            
   

  – 457 – – 2 417 7.567 92.689 221 92.910 

  – – 57 – – – – – – 

  – 457 – 57 – 2 417 7.567 92.689 221 92.910 

  – – – – 274 11.453 10 11.463 

  4.038 120 93 – 251 – 2.479 1 2.480 

  4.038 120 93 – 251 274 13.932 11 13.943 

  – – – – – – – – 

  – – – – 3.481 3.481 – 3.481 

  – – – – – 311 – 1.326 – 5 – 1.332 

  – – – – – – – – 

  – – – – 78 73 1 75 

  3.581 63 91 166 11.088 108.849 229 109.077 

     

  3.525 – 91 166 11.088 108.849 229 109.077 

  56 63 – 225 – – – 388 1 – 387 

  3.581 63 – 133 166 11.088 108.461 229 108.690 

  – – – – 309 12.136 17 12.153 

  – 1.791 – 692 16 62 – – 2.701  0 – 2.701 

  – 1.791 – 692 16 62 309 9.435 17 9.452 

  – – – 113 – – – – – 

  – – – – 1.501 1.501 – 1.501 

  – – – – – 403 – 2.370 – 4 – 2.375 

  – – – – – – 10 – 18 – 28 

  – – – – 101 101 2 102 

  1.790 – 629 – 230 228 12.596 117.117 225 117.342    
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des Volkswagen Konzerns vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 

   

   
Mio. € 2018 2017¹
   

Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 18.038 18.833
Ergebnis vor Steuern 15.643 13.673
Ertragsteuerzahlungen – 3.804 – 3.664
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien² 11.034 10.562
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten² 3.668 3.734
Abschreibungen auf Beteiligungen² 170 136
Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte² 7.689 7.734
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Beteiligungen 98 – 25
Ergebnis aus der At Equity Bewertung 244 274
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 347 – 240
Veränderung der Vorräte – 5.372 – 4.198
Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich)  – 6.400 – 1.660
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) 3.645 5.302
Veränderung der Rückstellungen – 762 – 9.443
Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte – 11.647 – 11.478
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen – 7.282 – 11.891
Cash-flow laufendes Geschäft 7.272 – 1.185
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und 
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien – 13.729 – 13.052
Zugänge aktivierter Entwicklungskosten – 5.234 – 5.260
Erwerb von Tochtergesellschaften – 470 – 277
Erwerb von sonstigen Beteiligungen – 420 – 561
Veräußerung von Tochtergesellschaften – 26 496
Veräußerung von sonstigen Beteiligungen 210 24
Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und 
Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 282 411
Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren – 1.378 1.376
Veränderung der Darlehen und Termingeldanlagen – 826 335
Investitionstätigkeit – 21.590 – 16.508
Kapitaleinzahlungen/-rückzahlungen 1.491 3.473
Dividendenzahlungen – 2.375 – 1.332
Kapitaltransaktionen mit Minderheiten – 28 –
Aufnahmen von Anleihen 35.308 30.279
Tilgungen von Anleihen – 15.290 – 17.877
Veränderungen der übrigen Finanzschulden 5.488 3.109
Leasingzahlungen – 29 – 28
Finanzierungstätigkeit 24.566 17.625
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel – 173 – 727
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 10.075 – 796
Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 28.113 18.038
    
Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 28.113 18.038
Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen 28.036 26.291
Brutto-Liquidität 56.148 44.329
Kreditstand – 190.883 – 163.472
Netto-Liquidität – 134.735 – 119.143
   
1 Das Vorjahr wurde angepasst (siehe Erläuterungen zu IFRS 9). 
2 Saldiert mit Zuschreibungen. 

 
Die Kapitalflussrechnung wird in der Anhangangabe zur Kapitalflussrechnung erläutert. 

Kapitalflussrechnung  
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Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der 
Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und  
Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des  
Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen  
Entwicklung des Konzerns beschrieben sind. 
 
 
 
Wolfsburg, 22. Februar 2019 
 
 
Volkswagen Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 
 
 
 
 
     

Herbert Diess  Oliver Blume  Gunnar Kilian 

Andreas Renschler  Abraham Schot  Stefan Sommer 

Hiltrud Dorothea Werner  Frank Witter   

Versicherung der 
gesetzlichen Vertreter 
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An die VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg  
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES KONZERNLAGEBERICHTS 

 
P R Ü F U N G S U RT E I L E  

Wir haben den Konzernabschluss der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, und ihrer Tochtergesell-
schaften (der Konzern) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Gewinn- und Verlustrechnung 
und Gesamtergebnisrechnung, der Eigenkapitalentwicklung und der Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeut-
samer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der  
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, der mit dem Lagebericht der Gesellschaft zusammengefasst ist, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informa-
tionen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Konzernlageberichts haben wir in Einklang 
mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
> entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzu-

wenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und  

> vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im 
Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Konzernlageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat. 
 
G R U N D L A G E  F Ü R  D I E  P R Ü F U N G S U RT E I L E  

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit  
§ 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt  
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 
mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, 
dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen. 
 

Bestätigungsvermerk des 
unabhängigen Abschlussprüfers 
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H I N W E I S  Z U R  H E R VO R H E B U N G  E I N E S  S A C H V E R H A LT S  –  D I E S E LT H E M AT I K  

Wir verweisen auf die im Anhang im Abschnitt „Wesentliche Ereignisse“ und im Konzernlagebericht im Kapitel 
„Dieselthematik“ dargestellten Informationen und abgegebenen Erklärungen im Zusammenhang mit der  
Dieselthematik einschließlich der Ausführungen zu den erhobenen Vorwürfen und angemeldeten Ansprüchen, 
zu den zugrundeliegenden Ursachen, zu der Nicht-Involvierung von Vorstandsmitgliedern sowie zu den Aus-
wirkungen auf diesen Abschluss. 

Auf der Grundlage der dargestellten und dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht zugrunde-
liegenden bisherigen Ergebnisse der verschiedenen eingeleiteten Maßnahmen zur Aufklärung des Sachverhalts 
gibt es unverändert keine Bestätigung dafür, dass Vorstandsmitglieder der Gesellschaft vor Sommer 2015 
Kenntnis von der bewussten Manipulation von Steuerungssoftware hatten. Sollten im Rahmen der weiteren 
Untersuchungen neue Erkenntnisse über einen früheren Informationsstand der Vorstandsmitglieder zur Diesel-
thematik gewonnen werden, könnten diese gegebenenfalls Auswirkungen auf den Konzernabschluss als auch 
auf den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018 und die Vorjahre haben.  

Die bislang gebildeten Rückstellungen für Gewährleistungen und Rechtsrisiken basieren auf dem dargestell-
ten Kenntnisstand. Aufgrund der mit den laufenden und erwarteten Rechtsstreitigkeiten zwangsläufig zusam-
menhängenden Unsicherheiten ist nicht auszuschließen, dass zukünftig die Einschätzung der Risiken anders 
ausfallen kann. 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und Konzernlagebericht sind diesbezüglich nicht modifiziert. 

B E S O N D E R S  W I C H T I G E  P R Ü F U N G S S A C H V E R H A LT E  I N  D E R  P R Ü F U N G  D E S  KO N Z E R N A B S C H L U S S E S  

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen 
am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum  
31. Dezember 2018 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzern-
abschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein 
gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 
 
Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten in unserer Prüfung: 
❶ Bilanzielle Behandlung der Risikovorsorgen für die Dieselthematik 
❷ Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte und Markennamen 
❸ Werthaltigkeit der aktivierten Entwicklungskosten 
❹ Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen aus dem  
 Absatzgeschäft 
❺ Finanzinstrumente – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen 
 
Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt strukturiert: 
① Sachverhalt und Problemstellung  
② Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 
③ Verweis auf weitergehende Informationen 
 
Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar: 
	
❶ Bilanzielle Behandlung der Risikovorsorgen für die Dieselthematik 
	
①	 Gesellschaften des Volkswagen Konzerns sind in Untersuchungen von Regierungsbehörden zahlreicher 

Länder (insbesondere in Europa, den USA und Kanada) bezüglich Unregelmäßigkeiten bei Abgasemissionen 
von Dieselmotoren in bestimmten Fahrzeugen des Volkswagen Konzerns involviert. Für betroffene Fahr-
zeuge befinden sich in verschiedenen Ländern teils unterschiedliche Maßnahmen in der Umsetzung, die 
Hard- und/oder Softwaremaßnahmen, Fahrzeugrückkäufe bzw. die frühzeitige Beendigung von Leasing-
verhältnissen sowie teilweise Ausgleichszahlungen an Fahrzeughalter umfassen. Ferner werden Zahlungen 
infolge von strafrechtlichen Verfahren und zivilrechtlichen Vergleichsvereinbarungen mit verschiedenen 
Parteien geleistet. Daneben sind zivilrechtliche Klagen von Kunden, Händlern und Wertpapierinhabern  
anhängig. Weitere direkte und indirekte Auswirkungen betreffen insbesondere die Werthaltigkeit von Vermö-
genswerten und kundenspezifische Vertriebsprogramme. 
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Der Volkswagen Konzern erfasst die direkt im Zusammenhang mit der Dieselthematik entstandenen 
Aufwendungen im operativen Ergebnis. Die Sondereinflüsse des Geschäftsjahres 2018 belaufen sich auf  
€ 3,2 Mrd und betreffen gezahlte Geldbußen (€ 1,8 Mrd), und zusätzliche Vorsorgen für Rechtsrisiken und 
Rechtsverteidigungskosten sowie für technische Maßnahmen. Neben Rückstellungen werden zum 31. Dezem-
ber 2018 Eventualverbindlichkeiten aus Rechtsrisiken in Höhe von € 5,4 Mrd ausgewiesen. 
 Die ausgewiesenen Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten unterliegen infolge der fortbeste-
henden umfangreichen Ermittlungen und Verfahren sowie der Komplexität der verschiedenen Verhand-
lungen und fortlaufenden behördlichen Genehmigungsverfahren sowie der Entwicklung der Marktbe-
dingungen einem erheblichen Schätzrisiko. Aufgrund der betragsmäßigen Bedeutung der bilanziellen 
Vorsorgen sowie des Umfangs der Annahmen und Ermessensspielräume der gesetzlichen Vertreter war 
dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung. 

 
② Zur Prüfung des Ansatzes sowie der Bewertung der Rückstellungen für Feldmaßnahmen und Rückkäufe 

von Fahrzeugen infolge der Dieselthematik haben wir uns mit den von den Gesellschaften des Volks-
wagen Konzerns eingerichteten Prozessen zur inhaltlichen Aufbereitung der Dieselthematik auseinander-
gesetzt und den Umsetzungstand der zur Behebung erarbeiteten technischen Lösungen nachvollzogen. 
Diese Erkenntnisse haben wir mit den uns vorgelegten technischen und rechtlichen Nachweisen unabhän-
giger Sachverständiger abgeglichen. Das den Feldmaßnahmen und Rückkäufen zugrundeliegende Mengen-
gerüst haben wir insbesondere mittels einer IT-gestützten Datenanalyse untersucht. Die für die Bewertung 
der Reparaturlösungen bzw. Rückkäufe zugrundeliegenden Parameter haben wir nachvollzogen und beur-
teilt. Auf dieser Grundlage haben wir die Ermittlung der Rückstellungen nachvollzogen.  

  Zur Prüfung des Ansatzes sowie der Bewertung der Rückstellungen für Rechtsrisiken und des Ausweises 
von Eventualverbindlichkeiten aus Rechtsrisiken infolge der Dieselthematik haben wir neben vorliegenden 
offiziellen Dokumenten insbesondere Arbeitsergebnisse und Stellungnahmen von Experten, die durch den 
Volkswagen Konzern beauftragt wurden, gewürdigt. Im Rahmen einer gezielten Auswahl bedeutsamer Vor-
gänge sowie ergänzt um weitere Stichproben haben wir den Schriftverkehr zu den Rechtsstreitigkeiten 
eingesehen sowie die getroffenen Einschätzungen in Gesprächen mit Funktionsträgern der betroffenen 
Gesellschaften und den einbezogenen Rechtsanwälten, unter Einbindung eigener fachlicher Experten aus 
dem Rechtsbereich, erörtert. 

  Unter Berücksichtigung der im Anhang im Abschnitt „Wesentliche Ereignisse“ und im Konzernlage-
bericht im Abschnitt „Dieselthematik“ dargestellten Informationen und abgegebenen Erklärungen im  
Zusammenhang mit der Dieselthematik einschließlich der Ausführungen zu den zugrundeliegenden Ursa-
chen, zu der Nicht-Involvierung von Vorstandsmitgliedern sowie zu den Auswirkungen auf diesen Abschluss, 
sind die bei der Ermittlung der Risikovorsorge für die Dieselthematik zugrundeliegenden Annahmen und  
Parameter aus unserer Sicht insgesamt geeignet, um den Ansatz und die Bewertung der Rückstellungen sach-
gerecht vorzunehmen. 

 
③	 Die Angaben der Gesellschaft zur Dieselthematik sind in den Abschnitten „Wesentliche Ereignisse“ sowie 

„Rechtsstreitigkeiten“ des Anhangs und in den Abschnitten „Dieselthematik“ sowie „Risiko- und Chancen-
bericht“, dort in den Unterabschnitten „Risiken aus der Dieselthematik“ und „Rechtsstreitigkeiten“, des 
Konzernlageberichts enthalten. 

	
❷ Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte und Markennamen 
	
① In den im Konzernabschluss der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT ausgewiesenen immateriellen 

Vermögenswerten sind € 23,3 Mrd Goodwill und € 16,9 Mrd erworbene Markennamen (immaterielle 
Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer) enthalten. Die Gesellschaft ordnet die  
Geschäfts- oder Firmenwerte und Markennamen den Teilkonzernen bzw. Marken innerhalb des Volks-
wagen Konzerns zu. Bei den regelmäßig durchgeführten Werthaltigkeitstests (sog. Impairment-Tests) für 
Geschäfts- oder Firmenwerte und Markennamen werden die Buchwerte der Teilkonzerne bzw. Marken 
von der Gesellschaft mit ihrem jeweiligen erzielbaren Betrag verglichen. Grundsätzlich erfolgt die Ermitt-
lung des erzielbaren Betrags auf Basis des Nutzungswertes. Dabei wird der Nutzungswert mittels Discoun-
ted-Cashflow-Modellen ermittelt, wobei die von den gesetzlichen Vertretern erstellte und vom Aufsichts-
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rat zur Kenntnis genommene operative Fünf-Jahresplanung des Volkswagen Konzerns zugrunde gelegt 
und mit Annahmen über langfristige Wachstumsraten fortgeschrieben wird. Die Abzinsung erfolgt mit-
tels der gewichteten Kapitalkosten der jeweiligen Berichtssegmente. Das Ergebnis dieser Bewertung ist in 
hohem Maße von der Einschätzung der künftigen Zahlungsmittelzuflüsse der jeweiligen Teilkonzerne 
bzw. Marken durch die gesetzlichen Vertreter sowie des verwendeten Diskontierungszinssatzes abhängig 
und daher mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der  
zugrundeliegenden Komplexität der Bewertungsmodelle war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer  
Prüfung von besonderer Bedeutung. 

 
②	 Bei unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur Durchführung der Werthal-

tigkeitstests nachvollzogen und die Ermittlung der gewichteten Kapitalkosten beurteilt. Die Angemessen-
heit der bei der Bewertung verwendeten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse haben wir unter anderem 
durch Abgleich dieser Angaben mit der von den gesetzlichen Vertretern erstellten und vom Aufsichtsrat 
zur Kenntnis genommenen Fünf-Jahresplanung sowie durch Abstimmung mit allgemeinen und  
branchenspezifischen Markterwartungen beurteilt. Dabei haben wir auch die sachgerechte Berücksich-
tigung der nicht in einem Segment erfassten Kosten der Konzernfunktionen bei dem Impairment-Test der 
jeweiligen Teilkonzerne bzw. Marken beurteilt. Mit der Kenntnis, dass bereits relativ kleine Veränderun-
gen des verwendeten Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die Höhe des auf diese 
Weise ermittelten erzielbaren Betrags haben können, haben wir uns intensiv mit den bei der Bestimmung 
des verwendeten Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parametern beschäftigt und das Berech-
nungsschema nachvollzogen. Ferner haben wir aufgrund der materiellen Bedeutung der Geschäfts- oder  
Firmenwerte und Markennamen ergänzend eigene Sensitivitätsanalysen für die Teilkonzerne bzw. Mar-
ken (Buchwert im Vergleich zum erzielbaren Betrag) durchgeführt und festgestellt, dass die jeweiligen  
Geschäfts- oder Firmenwerte und Markennamen ausreichend durch die diskontierten künftigen Zah-
lungsmittelüberschüsse gedeckt sind. Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungs-
parameter und -annahmen stimmen insgesamt mit unseren Erwartungen überein und liegen auch  
innerhalb der aus unserer Sicht vertretbaren Bandbreiten. 

 
③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Geschäfts- oder Firmenwerten und Markennamen sind in dem  

Abschnitt „Immaterielle Vermögenswerte“ des Anhangs enthalten. 
 
❸ Werthaltigkeit der aktivierten Entwicklungskosten 
 
① Im Konzernabschluss der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT werden aktivierte Entwicklungskosten in 

Höhe von € 22,4 Mrd unter dem Bilanzposten „Immaterielle Vermögenswerte“ ausgewiesen. Während 
Forschungskosten gemäß IAS 38 als laufender Aufwand behandelt werden, erfolgt eine Aktivierung von 
Entwicklungskosten von in Serie gehenden Produkten, sofern der Absatz dieser Produkte voraussichtlich 
einen wirtschaftlichen Nutzen bringen wird. Bis zum Abschreibungsbeginn sind Entwicklungen nach  
IAS 36 auf Basis der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, denen sie zugeordnet sind, jährlich mindes-
tens einmal auf Wertminderung hin zu testen. Dieser Verpflichtung wird dadurch nachgekommen, dass 
vom Zeitpunkt der Aktivierung bis zum Abschluss der Entwicklung bereits überprüft wird, ob die angefal-
lenen Kosten durch die zukünftigen Zahlungsmittelüberschüsse gedeckt werden. Nach Abschreibungs-
beginn ist zu jedem Abschlussstichtag zu überprüfen, ob Hinweise auf eine Wertminderung vorliegen. Ist 
dies der Fall, ist ein Wertminderungstest durchzuführen und ggf. eine Wertminderung zu erfassen. Im Fall 
von in Vorperioden vorgenommenen Wertminderungen ist jährlich zu überprüfen, ob Anhaltspunkte für 
eine Wertaufholung vorliegen. 

  Zur Ermittlung der Werthaltigkeit dieser immateriellen Vermögenswerte wird im Volkswagen Konzern 
regelmäßig der Barwert künftiger Zahlungsströme (Nutzungswert) der betreffenden zahlungsmittelgene-
rierenden Einheiten herangezogen. Der Nutzungswert wird mittels des Discounted-Cashflow-Verfahrens 
ermittelt. Dabei bildet die von den gesetzlichen Vertretern erstellte Fünf-Jahresfinanzplanung des Kon-
zerns den Ausgangspunkt. Die Abzinsung erfolgt mittels gewichteter Kapitalkosten „WACC“ (Weighted 
Average Cost of Capital). Die im Volkswagen Konzern verwendeten gewichteten Kapitalkosten beinhalten 
eine Gewichtung aus Eigenkapital- und Fremdkapitalkosten auf Vorsteuerbasis.  
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 Die sich aus dem Wertminderungstest ergebenden Wertminderungen sind als außerplanmäßige Abschrei-
bungen im GuV- Posten Kosten der Umsatzerlöse in Höhe von € 0,04 Mrd enthalten. 

  Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße von der Einschätzung der künftigen Zahlungsmit-
telzuflüsse durch die gesetzlichen Vertreter sowie des verwendeten Diskontierungszinssatzes abhängig 
und daher mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Kom-
plexität der Bewertung war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung. 

 
② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir beurteilt, ob die den Bewertungen zugrundeliegenden Annahmen 

insbesondere in Form der künftigen Zahlungsmittelzuflüsse und die verwendeten Diskontierungszins-
sätze insgesamt eine sachgerechte Grundlage für den Wertminderungstest der einzelnen zahlungsmittel-
generierenden Einheiten bilden. Bei unserer Einschätzung haben wir uns unter anderem auf einen  
Abgleich mit allgemeinen und branchenspezifischen Markterwartungen sowie umfangreiche Erläuterun-
gen der gesetzlichen Vertreter zu den wesentlichen Werttreibern der Planungen gestützt. Dabei haben wir 
auch die sachgerechte Berücksichtigung von Kosten für Konzernfunktionen bei den Impairment Tests der 
jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten beurteilt. Mit der Kenntnis, dass bereits relativ kleine 
Veränderungen des verwendeten Diskontierungszinssatzes teilweise wesentliche Wertauswirkungen  
haben können, haben wir auch die bei der Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes her-
angezogenen Parameter gewürdigt und das Berechnungsschema nachvollzogen. Des Weiteren haben wir 
die Konsistenz des angewendeten Bewertungsmodells gewürdigt sowie die rechnerische Richtigkeit nach-
vollzogen. Ferner haben wir ergänzend eigene Sensitivitätsanalysen für die zahlungsmittelgenerierenden 
Einheiten mit geringer Überdeckung (Barwert ist größer als der Buchwert) durchgeführt, um das Wert-
minderungsrisiko einschätzen und unser Prüfungsvorgehen entsprechend ausrichten zu können. In  
Bezug auf bereits abgeschlossene Entwicklungsprojekte haben wir die gesetzlichen Vertreter über das Vor-
liegen von Anhaltspunkten für das Vorliegen einer Wertminderung bzw. Wertaufholung befragt und diese 
Annahmen auf der Grundlage unser Kenntnisse über das rechtliche und wirtschaftliche Umfeld des  
Konzerns kritisch hinterfragt. Im Falle des Vorliegens einer Wertminderung bzw. einer Wertaufholung  
haben wir beurteilt, ob diese auf sachgerechte Weise auf die der zahlungsmittelgenerierenden Einheit zu-
geordneten Vermögenswerte allokiert wurde. Die vom Management angewandten Bewertungsparameter 
und –annahmen sowie das Bewertungsmodell sind aus unserer Sicht zur Überprüfung der Werthaltigkeit 
sachgerecht abgeleitet worden. 

 
③ Die Angaben der Gesellschaft zu den aktivierten Entwicklungsleistungen sowie zu deren Werthaltigkeits-

tests sind in den Abschnitten „Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ und „Immaterielle Vermögens-
werte“ des Anhangs enthalten. 

 
❹ Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen aus dem  
 Absatzgeschäft 
 
① Im Konzernabschluss des Volkswagen Konzerns werden unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellun-

gen“ Rückstellungen aus Verpflichtungen aus dem Absatzgeschäft in Höhe von € 27,0 Mrd ausgewiesen. 
Diese Verpflichtungen betreffen im Wesentlichen Gewährleistungsansprüche aus dem Verkauf von Fahr-
zeugen, Motorrädern, Teilen und Originalteilen. Die Gewährleistungsansprüche werden unter Zugrunde-
legung des bisherigen bzw. des geschätzten zukünftigen Schadenverlaufs und des Kulanzverhaltens ermit-
telt. Darüber hinaus erfolgt eine Schätzung des Diskontierungsfaktors. Dazu sind Annahmen über Art 
und Umfang künftiger Gewährleistungs- und Kulanzfälle zu treffen. Diesen Annahmen liegen qualifizierte 
Schätzungen zugrunde. 

  Aus unserer Sicht war dieser Sachverhalt von besonderer Bedeutung für unsere Prüfung, da der Ansatz 
und die Bewertung dieses betragsmäßig bedeutsamen Postens in einem hohen Maße auf Einschätzungen 
und Annahmen der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft basieren. 

 
② Mit der Kenntnis, dass bei geschätzten Werten ein erhöhtes Risiko falscher Angaben in der Rechnungsle-

gung besteht und dass die Bewertungsentscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine direkte und deutli-
che Auswirkung auf das Konzernergebnis haben, haben wir die Angemessenheit der Wertansätze unter 
anderem durch den Vergleich dieser Werte mit Vergangenheitswerten und anhand uns vorgelegter  
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Berechnungsgrundlagen beurteilt. Des Weiteren haben wir die zutreffende Ableitung der laufzeitadäqua-
ten Zinssätze aus Marktdaten nachvollzogen. Das Berechnungsschema der Rückstellungen haben wir an-
hand der eingehenden Bewertungsparameter insgesamt, einschließlich der Diskontierung, nachvollzogen  
sowie die geplante zeitliche Inanspruchnahme der Rückstellungen gewürdigt. 

  Hierbei konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen 
Einschätzungen und getroffenen Annahmen hinreichend dokumentiert und begründet sind, um den Ansatz 
und die Bewertung der Rückstellungen aus Verpflichtungen aus dem Absatzgeschäft zu rechtfertigen. 

③ Die Angaben der Gesellschaft zu den sonstigen Rückstellungen sind in den Abschnitten „Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätze“ und „Lang- und kurzfristige sonstige Rückstellungen“ des Anhangs enthalten. 

 
❺ Finanzinstrumente – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen 
 
① Die Gesellschaften des Volkswagen Konzerns schließen eine Vielzahl unterschiedlicher derivativer Finanz-

instrumente zur Absicherung insbesondere gegen Währungs- und Zinsänderungsrisiken aus dem gewöhn-
lichen Geschäftsbetrieb ab. Basis dafür ist die von den gesetzlichen Vertretern vorgegebene Sicherungs-
politik, die in entsprechenden internen Richtlinien dokumentiert ist. Das Währungsrisiko resultiert im 
Wesentlichen aus Absatz- und Beschaffungsgeschäften sowie Finanzierungen in Fremdwährung. Die  
Begrenzung dieser Risiken erfolgt unter anderem durch Abschluss von Devisentermingeschäften, Devisen-
optionen und kombinierten Zins-Währungsswaps. Mit der Zinssicherung verfolgen die Gesellschaften das 
Ziel eines wirtschaftlich sinnvollen Verhältnisses zwischen variabler und fixer Verzinsung. Die Zinsrisiken 
werden durch Abschluss von Zinsswaps und kombinierten Zins-Währungsswaps minimiert.  

  Derivative Finanzinstrumente werden am Bilanzstichtag zum beizulegenden Zeitwert bilanziert. Die 
positiven Zeitwerte der insgesamt zur Sicherung eingesetzten derivativen Finanzinstrumente betragen 
zum Bilanzstichtag € 4,0 Mrd, die negativen Zeitwerte betragen € 2,6 Mrd. Soweit die vom Volkswagen 
Konzern eingesetzten Finanzinstrumente wirksame Sicherungsgeschäfte künftiger Zahlungsströme im 
Rahmen von Sicherungsbeziehungen nach den Vorschriften des IFRS 9 sind (Cash-flow Hedges), werden 
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bis zur Fälligkeit des gesicherten Zahlungsstroms (effektiver 
Teil) über die Dauer der Sicherungsbeziehung erfolgsneutral im Sonstigen Ergebnis erfasst. Hierbei wer-
den die kassakursinduzierten Wertveränderungen von derivativen Finanzinstrumenten wie üblich unter 
der Cash-flow Hedge Reserve gezeigt. Terminkursbedingte bzw. bei Optionen zeitwertbedingte Wertver-
änderungen der Sicherungsgeschäfte sowie Wertänderungen aus dem sogenannten Cross-Currency-Basis-
Spread werden in dem neu durch IFRS 9 hinzugekommenen Posten „abgegrenzte Kosten der Sicherungs-
beziehung“ gezeigt. Zum Bilanzstichtag waren kumuliert € 1,2 Mrd als effektive Fair-Value-Änderungen  
erfolgsneutral im Eigenkapital (Cash-flow Hedge Reserve € 1,8 Mrd und in den abgegrenzten Kosten der  
Sicherungsbeziehung € – 0,6 Mrd) nach Berücksichtigung von latenten Steuern erfasst. Soweit derivative  
Finanzinstrumente zur Absicherung von Wertänderungen von Bilanzposten nach den Vorschriften des  
IFRS 9 eingesetzt werden, werden sowohl die Wertänderungen der Grundgeschäfte als auch der Sicherungs-
geschäfte kompensatorisch erfolgswirksam in den entsprechenden GuV-Posten erfasst (Fair Value Hedges). 

  Bei der Umstellung der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen von IAS 39 auf IFRS 9 zu Beginn des 
Geschäftsjahres hat Volkswagen das Wahlrecht ausgeübt, sofern möglich die Umstellung prospektiv ohne 
Anpassung der Vorperiode durchzuführen. Bei Devisenoptionen wurde die Umstellung wie vom Standard 
gefordert, retrospektiv mit Anpassung der Vorperiode durchgeführt. In der Vorperiode erfolgswirksam  
erfasste Zeitwertveränderungen von Devisenoptionen wurden entsprechend retrospektiv in die abge-
grenzten Kosten der Sicherungsbeziehung umgebucht.  

  Aus unserer Sicht waren diese Sachverhalte aufgrund der hohen Komplexität und Anzahl der Geschäfte 
sowie der umfangreichen Anforderungen an die Bilanzierung und Angabepflichten durch den IFRS 9 und 
den IFRS 7 von besonderer Bedeutung für unsere Prüfung. 

 
② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir mit Unterstützung interner Spezialisten unter anderem die pro-

zessualen und systemseitigen Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung des IFRS 9 beurteilt. 
Ein besonderer Fokus lag hierbei auf der Beurteilung der Ermittlung der Umstellungseffekte sowie die 
Anpassung der Vorjahresangaben in Bezug auf die Einführung von IFRS 9. Hierbei wurde sowohl das Trea-
sury Management System einer eigenen Prüfung unterzogen wie auch die entsprechenden Anpassungen 
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im Konsolidierungssystem. Darüber hinaus haben wir die vertraglichen und finanztechnischen Grund-
lagen gewürdigt und die Bilanzierung einschließlich der Eigenkapital- und Ergebniseffekte aus den diver-
sen Sicherungsbeziehungen nachvollzogen. Mit unseren Spezialisten gemeinsam haben wir auch das einge-
richtete interne Kontrollsystem der Gesellschaft im Bereich der derivativen Finanzinstrumente einschließlich 
der internen Überwachung der Einhaltung der Sicherungspolitik gewürdigt. Ferner haben wir bei der Prüfung 
der Bewertung der Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert auch die Berechnungsmethodiken auf 
Basis von Marktdaten nachvollzogen. Zur Beurteilung der Vollständigkeit wurden neben der Prüfung des 
eingerichteten internen Kontrollsystems Bankbestätigungen für abgeschlossene Sicherungsinstrumente 
eingeholt. Hinsichtlich der erwarteten Zahlungsströme und der Effektivitätsbeurteilung von Sicherungsge-
schäften haben wir im Wesentlichen rückblickend die Sicherungsgrade in der Vergangenheit beurteilt. 
Hierbei konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen 
Einschätzungen und getroffenen Annahmen begründet und hinreichend dokumentiert sind. 

 
③ Die Angaben der Gesellschaft zu der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften sind in den Abschnitten 

„Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“, „Lang- und kurzfristige finanzielle Vermögenswerte“, „Lang- 
und kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten“ sowie in den weiteren Erläuterungen zur Bilanz nach 
IFRS 7 (Finanzinstrumente) des Anhangs enthalten. 

 
S O N ST I G E  I N F O R M AT I O N E N   

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Konzernlageberichts: 
 die in Abschnitt „Corporate-Governance-Bericht“ des Konzernlageberichts enthaltene Erklärung zur Unter- 
 nehmensführung nach § 289f HGB und § 315d HGB 
 den Corporate-Governance-Bericht nach Nr. 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex 
 den gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach § 289b Abs. 3 HGB und § 315b Abs. 3 HGB 
 
Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäftsberichts, – ohne weitergehende 
Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses, des geprüften 
Konzernlageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks. 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die 
sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere 
Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen 
und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 
 wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum Konzernlagebericht oder unseren bei der  

Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 
 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie 
in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzli-
chen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter  
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,  
Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.  

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die  
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den 
Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative 
dazu. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlage-
bericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur 
Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Konzern-
lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesent-
liche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus  
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 

Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches  
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bezie-
hungsweise das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.  

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen  
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.  

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernab-
schluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann. 



 
 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers  338 Konzernabschluss

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der 
ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

 holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unter-
nehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss 
und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durch-
führung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile. 

 beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde  
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-
nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten 
Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen 
Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängig-
keit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert  
haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum 
am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese 
Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffent-
liche Angabe des Sachverhalts aus.  
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S O N ST I G E  G E S E T Z L I C H E  U N D  A N D E R E  R E C H T L I C H E  A N F O R D E R U N G E N  

 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO  

Wir wurden von der Hauptversammlung am 3. Mai 2018 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 
4. Mai 2018 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 1948/1949 als  
Konzernabschlussprüfer der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen 
Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen. 

V E R A N T WO RT L I C H E R  W I R T S C H A F T S P R Ü F E R  

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Frank Hübner. 
 
 
Hannover, den 22. Februar 2019 
 
PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
Harald Kayser   Frank Hübner 
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 


